
 
 

Verfahrensablauf  
bei der Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern  

im Kanton Schwyz  
 

 
 
 

GESUCHSTELLER 
Gesuchseinreichung (Formular) 

Das Gesuch kann beim Sekretariat Bürgerrechtskommission, Herrengasse 17 (EG), 6430 Schwyz abgeholt 
werden. 

 
 
 

Bundesamt für Migration, Bern 
Erhebungen (Prüfung Wohnsitzerfordernisse) 

 
 
 

Departement des Innern, Bürgerrechtsdienst, Kanton Schwyz 
Erhebungen, Weiterleitung an Gemeinde 

 
 
 

Sekretariat der Bürgerrechtskommission, Gemeinde Schwyz 
Eingangsbestätigung, Gesuch auf Warteliste (Wartezeit ist leider nicht abschätzbar) 

 
 

 
Kantonspolizei Schwyz / GESUCHSTELLER 

Erhebungen (Vorladung), Erstellen eines Polizeiberichts 
 
 
 

Sekretariat der Bürgerrechtskommission / GESUCHSTELLER 
Einfordern von Unterlagen (Betreibungsregisterauszug, Arbeitsbestätigung, etc.) 

Wenn alle Anforderung erfüllt sind, dann Mitteilung des Termines für das Einbürgerungsgespräch. 
Rechnung 1. Tranche der Verfahrensgebühr (fällig innert 30 Tagen oder zum Zeitpunkt des Gespräches) 

 
 
 

Gemeinde Schwyz, Bürgerrechtskommission (6 Personen) / GESUCHSTELLER 
Einbürgerungsgespräch (Prüfung Integration, Sprache, Staatskunde, etc.) 

Antragstellung an Gemeinderat 
 
 
 

Gemeinderat Schwyz 
Entscheid (Befürwortung/Ablehnung) aufgrund Unterlagen und Einbürgerungsgespräch 

 
 
 

Departement des Innern, Bürgerrechtsdienst, Kanton Schwyz 
Entscheidung (Befürwortung/Ablehnung) aufgrund Unterlagen und Beschlusse Gemeinderate 

 
 
 



Bundesamt für Migration, Bern 
Prüfung der Unterlagen. Bei Befürwortung: Ausstellung der Einbürgerungsbewilligung 

Bei Ablehnung: Mitteilung an den Gesuchsteller 
 
 

Bei einer Ablehnung ist das Verfahren hier abgeschlossen. 
 
 

Zu beachten: Bei einer Einbürgerung handelt es sich um ein dreistufiges Verfahren, an welchem die 
Gemeinde, der Kanton und der Bund beteiligt sind. Beurteilt einer der drei Instanzen das Gesuch negativ, 

kann das Schweizer Bürgerrecht nicht erlangt werden. Ausschlaggebend ist der Beschluss der Gemeinde, da 
diese als erste Instanz prüft, ob der Gesuchsteller in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert ist. 

 
 
 

 

Bei Erhalt der Einbürgerungsbewilligung läuft das Verfahren wie folgt weiter: 
 
 
 

Departement des Innern, Bürgerrechtsdienst, Schwyz 
Nimmt Kenntnis von der Einbürgerungsbewilligung,  

Mitteilung an den Bewerber und Gemeinde 
 
 
 

Gesuch um Gemeindebürgerrecht / GESUCHSTELLER 
reicht bei der Gemeinde Schwyz das Gesuch um Aufnahme in das Bürgerrecht ein (selbstverfasster Brief). 

 
 
 

Sekretariat der Bürgerrechtskommission, Gemeinde Schwyz 
Eingangsbestätigung, Prüfung der Akten. Falls keine relevanten Änderungen eingetreten sind:  

Vorbereitung eines Botschaftstextes für eine der nächsten Gemeindeversammlungen (zweimal jährlich) 
 
 
 

Sekretariat der Bürgerrechtskommission, Gemeinde Schwyz / GESUCHSTELLER 
Kurzes Gespräch mit dem Sekretariat, Abgabe des Fotos für die Botschaft, Bewerber prüft den Botschaftstext 

und gibt durch Unterschrift sein Einverständnis zur Veröffentlichung 
Rechnung 2. Tranche der Verfahrensgebühr (fällig innert 30 Tagen oder zum Zeitpunkt der 

Gemeindeversammlung) 
 
 
 

Gemeinderat Schwyz 
Falls keine relevanten Änderungen eingetreten sind: Befürwortung des Gesuches, Genehmigung des 
Botschaftstextes, Überweisung an die Gemeindeversammlung, Druck der Botschaft, Versand in alle 

Haushalte der Gemeinde Schwyz 
 
 
 

Gemeindeversammlung / Gemeinderat / GESUCHSTELLER 
Der Bewerber muss an der Gemeindeversammlung anwesend sein und muss während der Beratung seines 
Gesuchs den Saal verlassen. Ohne Gegenantrag wird er von der Gemeindeversammlung in das Bürgerrecht 

der Gemeinde Schwyz aufgenommen.  
 
 
 
 
 



GESUCHSTELLER 
Antrag an den Kanton Schwyz betreffend Aufnahme in das Bürgerrecht des Kantons Schwyz. Gesuch muss 

innerhalb eines Jahres eingereicht werden. (Selbstverfasster Brief) 
 
 
 

Departement des Innern / Regierungsrat 
Prüfung des Gesuchs durch das Departement des Innern bzw. Regierungsrat 

 
 
 

Kantonsrat 
Genehmigung des Gesuches (Sammelbeschluss zweimal jährlich) 

 
 
 

GESUCHSTELLER / Regierungsrat 
Übergabe der Bürgerrechtsurkunde  ab diesem Datum ist der Gesuchsteller offiziell Schweizer Bürger 

Ca. eine Woche später (bis die betroffenen Amtsstellen die Eintragungen registriert haben) kann der Pass 
und die Identitätskarte bestellt werden. / Informationen unter www.schweizerpass.ch 

 


